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Nr. 7� Donnerstag, 12. Februar 2026

Nr. 1	 Urlaub Erster  
Bürgermeister Pfefferer

Der Erste Bürgermeister der Stadt 
Monheim Günther Pfefferer befin-
det sich von Samstag, 14.02.2026 
bis einschließlich Montag, 
23.02.2026 im Urlaub. 

Ab Dienstag, 24.02.2026 ist er zu 
den üblichen Amtszeiten wieder er-
reichbar. 

Während seiner Abwesenheit wird 
er von der 2. Bürgermeisterin, Frau 
Anita Ferber, vertreten. 

Termine können unter folgender 
Tel.-Nr. vereinbart werden: 
Mobil: 0170 / 839 58 83�  
Stadt/Vorzimmer: 09091/9091-51

Nr. 2	 Vollzug des Baugesetz-
buches (BauGB); 
Bebauungsplan „Südlich 
der Wemdinger Straße 
II“, 1. Änderung 
Hier: Beteiligung  
der Öffentlichkeit gem.  
§ 3 Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat Monheim hat am 
27.01.2026 in öffentlicher Sitzung 
der Aufstellung der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes „Südlich der 
Wemdinger Straße II“ im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
zugestimmt. 

Die Lage des Plangebietes ist dem 
nachstehend abgedruckten Lageplan 
zu entnehmen.

Der Bereich der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes bezieht sich auf 
eine Teilfläche aus den Grundstü-
cken Fl.-Nrn. 1871/3 und 1872, bei-
de Gmk. Flotzheim, und wird im 
Wesentlichen wie folgt umgrenzt:
•	 im Norden: durch die Straße 

„Wemdinger Straße
•	 im Osten: durch die Straße „Am 

Sendle“
•	 im Süden: durch Industrieflächen
•	 im Westen: durch Industrieflächen 

jeweils Gemarkung Flotzheim
In der Sitzung vom 27.01.2026 

hat der Stadtrat Monheim den Ent-
wurf der Bebauungsplanänderung 
gebilligt.

Die öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß  
§ 4 Abs. 2 BauGB ist durchzuführen.

Anlass/Ziel
Anlass der Änderung der Bauleit-

planung ist die Absicht der Ansied-
lung eines Schnellrestaurants in-
nerhalb des Geltungsbereiches. Zur 
Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen ist deshalb eine 
Änderung des Bebauungsplanes er-
forderlich. Die geplante Ansiedlung 
verfolgt mehrere städtebauliche, 
wirtschaftliche und infrastruktu-
relle Zielsetzungen. Zur Sicherstel-
lung einer klaren Orientierung und 
einer effizienten Erreichbarkeit des 
geplanten Standortes ist die Errich-
tung eines 35 m hohen Werbepylon 
vorgesehen. Dieser dient nicht allein 
der Markenpräsenz, sondern erfüllt 
eine wesentliche städtebauliche und 
verkehrslenkende Funktion. Durch 
die Lage an einer stark frequen-
tierten Verkehrsachse wird eine früh-
zeitige Information der Verkehrsteil-
nehmenden gewährleistet.

Die Maßnahme trägt zur nachhal-
tigen Entwicklung des Stadtgebietes 
bei, indem sie wirtschaftliche Im-
pulse setzt und die Standortattrakti-
vität von Monheim erhöht.

Der Geltungsbereich der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes befindet 

sich vollständig innerhalb des rechts-
verbindlichen Ursprungsplanes 
„Südlich der Wemdinger Straße II“. 
Die Festsetzungen sowie die Erläu-
terungen in der entsprechenden Be-
gründung zum Bebauungsplan wer-
den im Rahmen der 1. Änderung in 
vollem Umfang übernommen.

Die Ausarbeitung wurde durch 
das Planungsbüro Bockermann Frit-
ze plan4buildING GmbH, Diesel-
straße 11, 32130 Enger, vorgenom-
men.

Veröffentlichung
Der Entwurf der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes „Südlich der 
Wemdinger Straße II“ mit Plan-
zeichnung und Begründung in der 
Fassung vom 27.01.2026 wird am 
12.02.2026 im Internet veröffent-
licht und kann eingesehen werden 
unter: < www.monheim-bayern.
de > „Wirtschaft“ > „Wohnen und 
Bauen“ > „Bebauungspläne“ > „2. 
Bebauungspläne im Aufstellungsver-
fahren“.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im 
Internet liegen die Unterlagen vom 

19.02.2026 bis einschließlich 
23.03.2026

zu den nachfolgend genannten 
Geschäftszeiten im Rathaus Mon-
heim, Marktplatz 23, 86685 Mon-
heim 1. Stock, Zimmer Nr. 106 (Ge-
schäftszeiten: Montag bis Freitag: 
7.30 – 12.15 Uhr, zusätzlich Don-
nerstag: 13.30 – 18.00 Uhr) öffent-
lich zur Einsichtnahme aus. 

Möglichkeit zur Stellungnahme
Während der Dauer der genann-

ten Veröffentlichungsfrist können 
Stellungnahmen abgegeben werden. 
Diese sollen elektronisch übermittelt 
werden (z.B. per E-Mail an haupt-
verwaltung@vg-monheim.de). Bei 
Bedarf können diese auch auf an-
derem Weg vorgebracht werden, z. 
B. per Brief an die vorstehende An-
schrift der Kommune oder zur Nie-
derschrift bei der Kommune wäh-
rend der genannten Dienststunden. 

Nicht rechtzeitig abgegebene 
Stellungnahmen

Nicht rechtzeitig abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über das Bauleitplan-
verfahren unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Kommune den Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müs-
sen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bauleitplanverfahrens 
nicht von Bedeutung ist (§ 4a Abs. 5 
BauGB).

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stel-
lungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflich-
ten im Bauleitplanverfahren“ das 
ebenfalls öffentlich ausliegt.

Monheim, 06.02.2026 
STADT
Pfefferer 

Erster Bürgermeister

Nr. 3	 Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft 
Rehau

Am Samstag, den 21.02.2026 um 
20.00 Uhr findet in der „Alten Schu-
le“ Rehau die Jahreshauptversamm-
lung der Jagdgenossenschaft Rehau 
statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstands
3. Protokoll
4. Kassenbericht
5. Verwendung des Jagdschillings
6. Wünsche und Anträge und Sonstiges

Alle Jagdgenossen der Jagdgenos-
senschaft Rehau sind herzlich einge-
laden. 

Auf Euer Kommen freut sich die 

Jagdvorstandschaft sowie die Jagd-
pächter

Nr. 4	 Genossenschaftsver-
sammlung der Jagdge-
nossenschaft Itzing

Am Samstag, den 28.02.2026 um 
19.30 Uhr findet im Feuerwehrhaus 
die Genossenschaftsversammlung der 
Jagdgenossenschaft Itzing statt. Es sind 
alle Genossen mit Partner herzlich ein-
geladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstehers
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Kassiers und der 

Vorstandschaft
5. Neuwahlen
6. Verwendung Jagdschilling
7. Wünsche, Anträge, Sonstiges

Alle Veränderungen der Eigen-
tumsverhältnisse sind dem Jagdvor-
steher unaufgefordert vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsteher

Nr. 5	 Erdaushubdeponie  
in Monheim

Die Erdaushubdeponie ist bis auf 
Weiteres geschlossen!  

Nr. 6	 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist von Dezember bis Februar 
am Samstag von 09.00 – 13.00 Uhr 
geöffnet.

Wir bitten um Beachtung!�  
Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter �  
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister  


